
9L~4 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

ü.ber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. Mai 1973, be­
treffe~d ein Bundesgesetz, mit dem die Kunsthochschulordnung geändert 

"lird 

Durch die vorgesehene Errichtung einer Hochschule fü.r künstleri­
sche und industrielle Gestaltung in Linz (942 der Beilagen) ist es 

erforderlich, als weitere flankierende legistische Maßnahme analog 
dem Kuns'shochschul-Organisationsgesetz 1970 auch die Kunsthoch­
schulordnung entsprechend abzuändern und der neuen Rechtslage 
anzupassen. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 
hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 21. Mai. 
1973 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergeoilis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Ver­
fassungs- und Rechtsangelegenheiten somit den Antrag 1 der Bundes­
rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 9. Mai 1973, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Kunsthochschulordnung 

geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 21. Mai 1973 

Dr. F ruh s tor f e r 
Berichterstatter 

Dr. S c h a m b eck 
Obmannstellvertreter 
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